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* D i e A b s t i m m u n g m R a s e t . 
Mit 4.479 gegen 2,910 Stimmen hat das Voll 

von Baselstadt die großräthliche Ausweisung der Or-
denspersonen aus der katholischen Privatschule genehm« 
gehalten. Umsonst waren die herrlichen Worte, welche 
Basels wägste und beste Männer sowohl im Großen 
Rathe als noch letzten Freitag in einer Volksversamm« 
lung sür Freiheit und Gerechtigkeit gesprochen. Um-
sonst war der Ausruf der Katholiken Basels an das 
Billigkeitsgesühl ihrer protestantischen Mitbürger. Um« 
sonst war die Vereinigung der konservativen und li-
beralen Elemente, um die Schmach dieses radikalen 
Gewaltaktes von ihrer Vaterstadt zu wenden. Umsonst 
war der vielfache begeisterte Hinweis auf die Toleranz 
der Urschweiz gegenüber den protestantischen Eidgenoß 
sen. Die radikalen Führer appellirten an konfessionellen 
Haß und schlechten Fanatismus, in ihrer Volksver-
fammlung loderten wuthentbrannte jakobinische Brand» 
raketen auf, von überall her kamen Telegramme, man 
müsse der Hydra des Ultramontanismus den Kops zer-
treten. Man erklärte feierlich, es müsfe sür den Fall 
des Schulsekretärs Rache genommen werden, und die 
hochwichtige, alle andern politischen Fragen beHerr-
schende Schulsrage w»ro uuu wieder, nach vollster radi-
kaler Absicht, auf den eidgenössischen Boden sich hin» 
überpflanzen. 

Bei dem sympathievollsten Mitleid, welches wir 
sür unsere katholischen Brüder in Basel hegen, möchten 
wir ihnen doch dringendst und zutrauensvollst an's 
Herz legen, ihren Rekursen nicht eine Motivirung und 
ein Dispositiv zu geben, welche der schweizerische Ra-
dikalismus als willkommene Gelegenheit benutzen kann, 
um einen grundsätzlichen Entscheid gegen die ganze ka« 
tholische Schweiz zu sällen. Der Radikalismus besitzt 
vielen Muth und viele Jnterpretationskunst, und es 
wäre eine Verallgemeinerung des dortigen Unglücks, 
es wäre der schrecklichste Schlag gegenüber der Ur-
fchweiz, wenn dieser kantonale Gewaltstreich zum Axiom 
des eidgenössischen Staatsrechles auf dem Wege rekur-
saler, dem Referendum entzogener „Rechlsentwickelung" 
gestempelt werden könnte. 

Das vorwiegende Gefühl aber, welches uns heute 
die Feder sührt, ist das Gejühl des Mitleids. Es be-
durste einer ausgezeichneten Seelsorge und eines mu« 
stergültigen religiösen Bewußtseins, um die katholische 
Gemeinde in solch blühendem religiösem Leben zusam« 
menzubehalten. Die kräftigste Wehr' und Waffe hiefür 
war aber neben dem Gottesdienst die Schule, wo 1,500 
Kinder nicht nur trefflich gebildet, sondern zu über« 
zeugungstreuen Katholiken eigentlich erzogen wurden. 
Nun ist das heiligste Haus' und Elternrecht verletzt, 
und der absolutistische Staat begeht gegenüber all' 
diesen katholischen Elternherzen, grundsätzlich vom Stand-
Punkte der Erziehung gesprochen, einen Kinder- und 
Gewissensraub. Während die Handvoll Altkatholiken 
staatlich verhätschelt werden, zwingt man die römischen 
Katholiken an die öffentlichen Schulen mitzusteuern, 
gibt ihnen keinen Rappen an ihren Kirchenbau und 
verbietet ihnen, den Kindern eine Erziehung zu geben, 
wie es das Gewis sen von den Eltern fordert. Ba-
sels Katholiken sind meistens nicht reich, und in dieser 

' Nothtage, die an Pblen erinnert, sollten alle Katholiken 

zu einem Hülssverein für ihre unterdrückten Glaubens-
brüder sich organisiren. Das weckt das Gesühl der Zu-
sammengehörigkeit und rust Gottes Segen aus die 
katholische Schweiz herab. Es sollte nach dem Muster 
eidgenössischer Eollekten mehr Einheit, Organisation 
und Energie in diese Hülfeleistung kommen. Und dann 
werden Basels Katholiken sich auch zweifellos an das 
katholische und tolerante Ausland wenden. Wie weh' 
thut es nicht dem patriotischen Schweizerherzen, daß 
man überall, wo man Sinn sür Recht und Freiheit 
hat, diese Vergewaltigung einer Privatschule als etwas 
verurtheilt, das allen Elementarbegriffen des Rechts« 
staates, der Toleranz und politischen Freisinnes Hohn 
spricht, und die Opfer der Verfolgung fanden und sin« 
den immer werkthätige Sympathien, so lange die edel-
sten Gefühle in der Seele der Menschheit nicht erstor-
ben sind. 

Bei dem wärmsten Mitleid aber sür Basels Ka-
tholiken können wir die Folgen dieser That vom all-
gemein politischen Gesichtspunkte nicht als so raben-
schwarz ansehen. Das Basler Referendum ist nicht das 
Referendum des Schweizervolkes, das hat sich beim 
Schutsekretär gezeigt. I n hunderttausend Herzen wird 
das Bewnßtfein rege werden, daß man gegenüber einer 
solchartigen Vergewaltigungspolitik nicht die Aahne 
senken darf, und daß alle gemäßigten, gerechtigkeitslie» 
benden Männer sich zusammenfinden müssen, um die 
heiligsten Güter der Nation, Hausfriede, Recht und 
Freiheit, gegen diesen despotischen Erneuerungsversuch 
des verderbnißvollen Kulturkampfes zu vertheidigen. 
Die Gewaltthaten in Gens und im Jura öffneten Tau-
senden die Augen und wurden von der Nation verur-
theilt, S t . Konraditag hat feierlichst die Schultyrannei 
verdammt, der Frevel gegen das Natunecht des elter-
lichen Herzens und der Gewissensfreiheit wird vor dem 
Forum der Geschichte und vor dem Billigkeitsgefühl 
aller wahrhaft freigesinnten Männer seinen strengen 
Richter finden. 

Nantonsrathsverhandlungen vom 23. Hornuitg. 
Die V o r m i t t a g s s i t z u n g beginnt, nachdem das 

Präsidium, Hr. Staatsanwall S e i l e r , den aus der 
Behörde geschiedenen HH. alt-Psdt. Britschgi, Kom-
mandant Gianella und Kirchenvogt Al. Bucher ein 
ehrendes Andenken gewidmet, mit der B e e i d i g u n g 
der HH. Gemeinderäthe Josef V e r w e r t und Nikodem 
Sp ich t ig als neugewählter Kantonsrathsmitglieder 
für Sarnen und Sächseln. — Hieraus findet die Be-
stellung der in der Verfassung vorgesehenen P r ü f u n g s-
k o m m i f f i o n für die Landes rechnungen statt. 
Als Mitglieder werden in selbe gewählt die HH. Lan-
dammann D u r r e r , Ktsrathspsdt. S e i l e r , Land-
säckelmstr. O m l i n , RR. Br i t schgi und Ständerath 
W i r z ; als Ersatzmänner die HH. alt Landsäckelmstr. 
S tockmann nnd Oberlichter Landschreiber Jmseld. 

I n Behandlung kömmt der Antrag des Regierungs-
rathes, vie h. Landsgemeinde wolle den Kantonsrath 
ermächtigen, innert den nächsten vier Jahren wiederum 
zweimal eine Lan des st euer nach Wegleitung des 
Steuergesetzes zu entheben, welche Steuer jeweilen ein 
»halbes vom Tausend vom Vermögen und so nach ge-
setzlichem Verhältniß nicht übersteigen darf. Dieser Be-
fchlussesantrag ist in seinen Erwägungen durch den 
nahe bevorstehenden Wegsall des Ohmgeldes, durch die 
großentheils noch unbezahlten Beiträge an die ausge 
führten Gewässerkorrektionen, durch die Nothwendigkeit 
vermehrter Sicherungsanstalten an der untern Schlieren, 

durch den bei den später sehr verminderten Einnahmen 
drohenden Druck der Schulden und deren Verzinsung, 
wie auch dadurch begründet, daß die beantragte Steuer 
zu voller Befriedigung der finanziellen Bedürfnisse noch 
keineswegs ausreicht, und daß Obwalden mit diesem 
Steuerfuße auf den Kops der Bevölkerung fast am 
allerwenigsten direkte und indirekte Staatssteuer» und 
Staatseinnahmen bezieht. Nachdem auch durch münd-
liche Vorträge seitens der tit. Baudirektion und an-
derer Mitglieder der Regierung die Vorlage als eine 
dringlich nothwendige nachgewiesen und zu Jedermanns 
Ueberzeugung dargethan worden, wird dieselbe ein» 
stimmig als Antrag an die h. Landsgemeinde beschlossen. 

Ueber den Antrag auf Erweiterung des Schl ie -
r e n k o r r e k t i o n s p r o j e k t e s referirte Hr. Ldm. 
D u r r e r . An der Herbst-Landsgemeinde des Jahres 
1378 lag erst der Bauplan und der Bundesbeschluß 
für die Melcha-Aa-Korrektion definitiv vor, für die 
keine Schlieren lctsten Plan und Kostenberechnung zur 
Vorarbeit erst in der Hand der eidgenössischen und 
kantonalen Ingenieure. Vor der Hand waren die noth-
wendigen Bauten auf ungefähr Fr. 120,000 büdgetirt 
und auf diese Summe wurden dann durch Bundes-
rathsbeschluß vom 23. Christmonat 187a 4 0 % eidge-
nössische Subvention verwilligt. I n der Motivirung 
des Landsgemeindebeschlusses war ebenfalls allbereits 
unmaßgeblich von Fr. 120,000 gesprochen worden, und 
die Landsgemeinde hatte ohne Benennung einer Ge-
sammtziffer im Dispositiv dem Kantonsrath Vollmacht 
ertheilt, 15—25 % kantonale Substdie zu verabfolgen. 
Seine Arbeiten sind nun größtentheils ausgeführt, und zwar 
in sehr befriedigender Weife. Nun zeigt es sich aber, 
daß das Unternehmen nach oben, in den Zufluß- und 
Rutschgebieten der Schlieren, einer ganz bedeutenden 
territorialen Ausdehnung bedarf. Das eidgenössische 
Oberbauinspektorat bezeichnete dieß nun wiederholt als 
eine unerläßliche Nothwendigkeit, die Kosten hiefür 
sind auf Fr. 125,000 veranschlagt worden, und der 
Bundesrath hat unter'm 8. Januar 1884 auch für 
dieses erweiterte Arbeitsgebiet eine Unterstützung von 
4U% bewilligt. Die Landsgemeinde ist nun darum 
anzugehen, daß sie diese Erweiterung der Korrektion 
beschließe und daran ebenfalls 15—25°/» votire. Der 
Kantonsrath stimmte mit Einmuth diesem Beschlusses« 
antrag bei. Nur wurde von fast allen Rednern hervor-
gehoben, so sehr man das Bedürfniß dieser Korrektions-
erweiterung einsehe, so könne man doch nur unter der 
Bedingung dafür rathen, wenn die h. Landsgemeinde 
die Landessteuer dekretire, indem m^n sonst an weitere 
nothwendige und nützliche Auslagen vom Standpunkte 
eines irgendwie soliden Staatshaushaltes unmöglich 
denken dürfe. Hr. Ldm. H e r m a n n hatte mit einläß» 
licher Begründung den Antrag gestellt, die Landsge« 
meinde solle gleichzeitig dem Kantonsrath Vollmacht 
geben, auch andere Gewässerkorrektionen gleichmässig zu 
subventioniren, sosern dieselben von Bundes- und Kan-
tonswegen als nothwendig befunden werden, und sofern 
die Eidgenossenschast an selbe 40 % verwillige. Mehrere 
Redner fanden, grundsätzlich sei es offenkundig, daß 
alle Gemeinden bei wasserbaupolizeilichen Bedürfnissen 
gleiches Anrecht auf kantonale Unterstützung haben, 
und. Volk und Behörden lassen sich hoffentlich stetssort 
von diesem Grundsatz leiten, heute stehe aber die Frage 
in dieser Allgemeinheit nicht verfassungsgemäß auf der 
Traktandenliste und sür derart allgemeine Vollmachten 
auf finanziellem Gebiete gebe auch die Versassung keine 
Anhaltspunkte. Hr. Lom. Hermann erklärte sich aus 
diesen Gründen mit folgendem Antrag von Hrn.St.R. 
Wirz befriedigt: 

„Der Kantonsrath, 
indem er die Billigkeit und Gerechtigkeit des im 

Antrage des Hrn. Lvm. »Hermann niedergelegten Grund» 
fatzes der Gleichberechtigung anerkennt, 

indem er aber findet, daß es zumal nach Maßgabe 
von Art. 36, 38 und 49 der Verfassung nicht zulässig 


